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Teil 1: Grundlagen, Ziele, Inhalte und Auswirkungen 

1 Rechtsgrundlagen 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) 
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhaltes (Planzeichenverordnung PlanzVO) 
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

(jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) 

2 Veranlassung, Erforderlichkeit und Ziele 
Mit der 32. Änderung wurde im Jahr 2005 der Gewerbepark Nordwest in den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Burgdorf aufgenommen. Mit der Aufstellung der Bebauungspläne 
Nr. 0-78 „Gewerbepark Nordwest 1. Abschnitt“ (Rechtskraft 17.06.2010) und Nr. 0-78/1 
Gewerbepark Nordwest 2. Abschnitt“ (Rechtskraft 22.01.2015) begann die Realisierung 
des Gewerbeparks. Weil die Vermarktung der Grundstücke in den ersten beiden Abschnit-
ten abgeschlossen ist, soll nun der 3. Abschnitt des Gewerbeparks Nordwest (Bebauungs-
plans Nr. 0-78/2) vorbereitet werden.  

Anders als ursprünglich vorgesehen soll der Gewerbepark mit dem 3. Abschnitt im Osten 
bis an die Straße ‘Am Güterbahnhof‘ herangeführt werden, s. nachfolgende Abbildungen 
‘Bisheriges Entwicklungskonzept‘ und ‘Nach Osten erweitertes Entwicklungskonzept‘. Für 
diese Erweiterung des ursprünglichen Gesamtkonzeptes nach Osten ist die vorliegende 33. 
Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.  

Die Aufstellung der 33. Flächennutzungsplanänderung erfolgt im Parallelverfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0-78/2 „Gewerbepark Nordwest 3. Abschnitt“. 
  



200

K

K

K

K

F
a
lke

n
h
o
rst

Fuchsweg

D
a
ch

sw
e
g

H
ab

ic
ht

sh
or

st

H
a
b
ic

h
ts

h
o
rs

t

Mila
nweg

M
ilanw

eg

Am Sande

Sperbergasse

Am Sande

S
perbergasse

N
a
c
h
tig

a
lle

n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

H
a
se

n
h
e
id

eH
o
h
e
r K

a
m

p

L
e
in

e
m

a
n
n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

S
p
e
rb

e
rg

a
s
s
e

Sprosserweg

Wasserwerksweg

B
 4

4
3

B
 443

H
a
m

m
e
w

e
g

Fuchsweg

139/18

136/25

13/53

136/42

122/38

122/9

17/9

132/13

14/331/51

14/16

122/124

139/8

122/74

122/81

13/63

122/113

122/36

122/110

13/48

122/119

14/37

136/7

122/115

122/112

1202

130/8

14/57

1/67

13/57

121/28

129/39

1207

122/25

14/36

14/21 14/30

14/4

bis

1/75

16/6

129/14

1/36

14/17

1195

1230

122/14

122/157

bis

1198

122/114

122/168

136/18

1181

1/26

14/62
16/19

bis

14/14

16/20

121/27

136/21

122/134

122/128

1243

16/21

122/71

1/44

126/3

121/17

1235

122/5

122/26

1/61

16/18

1/45

1/35

132/1614/22

122/29

122/18

1/70

16/4

122/136

246/10

bis

132/12

139/14

139/7

14/13

bis

121/15

16/11

122/104

1204

139/28

136/17

136/14

122/133

122/6

130/2

13/34

bis

132/4

122/150

122/103

16/17

14/31

122/73

130/11

14/24

1/77

122/28

139/6

121/21

1217

bis

122/160

122/153

129/28

139/13

122/155

14/51

17/11

14/63
14/58

13/49

122/67

14/42

129/12

bis

143

1/63

122/101

122/107

139/25

122/83

17/7

122/102

126/10

14/27

121/5

1/62

122/13

122/24

1/41

bi
s

16/13

122/43

122/45

1182

129/3

122/22

121/11

13/54

139/21

1/59

13/33

122/167

1/46

122/27
122/8

1236

16/27

122/68

129/38

1/54

1/64

13/42

bis

122/84

122/161

1205

139/26

17/10

1/57

122/51

1/16

13/25

14/64

122/152

139/15

16/7

244

13/32

1229

122/3

122/117

1196

13/41

122/52

17/14

bis

bis

1180

1/60

122/166

1/15

14/38

13/61

122/109

122/135

122/172

130/16

16/26

14/65

17/6

bis

13/47

16/5

136/30

13/58

16/8

139/5

136/53

130/25

13/60

13/65

13/20

122/49

129/25

1/19

bis

1/53

122/17

139/16139/12

139/20

122/7

122/154

13/64

13/19
bis

1/74

139/22

1/68

122/56

14/43

122/42

122/82

13/26

132/2

1/69

122/19

1/42

14/32

121/10

122/76

1199
1210

121/18

13/43

14/39

17/13

1241

131/2

17/15

1/79

1/73

139/23

122/106

1257

13/44

13/46

122/118

254/3

122/158

122/21

122/105

1203

129/13

16/25

122/127

122/12

121/19

13/62

122/4

1/93

122/69

122/75

121/16

136/11

122/130

122/23

1/72 1201

122/108

121/20

122/174

1/56

122/78

14/3

122/2

14/44

122/80

13/55

b
is

1213

1/76

122/137

17/5

121/23

1/58

14/23

139/3

13/51

14/26

122/20

139/17

122/170

14/41

122/87

127/10

1/71

13/52

139/4

122/151

136/32

256

132/10

122/138

122/131

1248
1215

14/60

121/24

129/24

13/50

122/159

121/13

14/25

139/9

1/25

121/14

122/171

139/11

122/40

122/41

1/66

139/27

1/47

122/85

139/24

122/132

122/162

14/29

bis

1/37

14/34

14/67

122/10

bis

1/52

121/12

14/35

136/43

121/22

129/4

1252

122/34

14/20

14/19

1/80

122/169

131/10

16/24

245/1

1/43

132/15

122/53

122/116

136/20
16/22

122/32

122/11

132/14

1184

122/111

122/149

13/69

14/18

bis

14/28

122/86

122/77

17/8

b
is

121/26

136/24

139/29

122/120

122/37

127/6

122/35

122/30

122/31

1208

122/173

13/45

122/156

139/19

14/59

14/40

129/8

14/61

91/1

98/56

98/49

92/42

96/2

92/43

98/146

98/110

98/112

98/127

98/145
98/138

98/7

98/48

98/51
98/84

98/154

98/113

18/2

98/142

98/53

98/178

98/128

92/8

98/28

92/52

149/89

91/9

22/5

98/47

98/71

98/30

22/7

98/37

98/156

98/31

105/2

98/149

98/147

98/166

98/131

92/15

98/29

98/125

98/108

92/53

98/169

22/6

92/47

98/153

98/50

98/129

98/41

98/157

92/27

92/57

98/111

98/80

98/174

98/179

98/38

98/180

126/23

92/56

98/158

85/2

98/130

98/32

92/51

98/124

98/102

98/39

92/11

98/40

98/181

84/2

91/10

92/12

98/139

98/118

127/24

98/123

98/140

98/171

98/116

98/55

128/24

106/1

98/151

98/95

98/52

98/148

98/183

98/126

98/182

98/103

100/1

98/168

129/23

92/59

92/55

98/114

98/137
98/136

91/8

98/160

98/34

98/54

98/115

92/58

98/175

98/176

98/44

98/36

17/2

98/170

98/35

98/104

98/162

101/1

98/74
98/45

202/45

202/61

202/114

202/46

202/65

202/115

202/113

202/64

202/112

202/47

202/62

92/61

92/64

255

169/10

161/2

141/1

165/58

149/3

152

172/54

718/168

169/12

156

648/159

258/44

161/1

172/48

169/11

172/51

258/26

790/151

172/52

165/56

149/2

257

172/71

262

165/57

258/32

172/47

165/6

258/10

258/43

172/55

162/5

172/50

172/35

169/9

791/151

172/13

258/25

165/55

757/169

159/1

122/80

83/1

1/96
1/85

1/100

14/15

92/70

92/73

92/75

92/76

84/5

87/3

92/85

92/82

92/62

92/67

1228

1225

1222

1242
1255

1220

1258

1253

1212

1218

1254

1221

1200

1211

1183

1226

1223

136/6

1219

1227

1250

1214

1251

1249

136/23

1256

1209

1224

1197

98/144

98/141
98/143

133/5

92/89

98/184

98/185

92/74

1/65

1/11

98/42

1/101

129/51 129/27
132/17

130/23
129/53

129/54

1/92

133/11

92/9592/96

133/14

258/27

650/160

259/1

92/83

91/7

133/2

136/22

140/2

169/8

92/93

134/3

92/49

92/72

133/20

133/26

133/18

133/8

133/22 133/23
133/24

98/165

98/164

92/91

133/25

98/67

92/97

92/98

92/99

92/100

92/101

1/14

1/97
1/98

1/99

133/27
133/28

133/29

1/82

1/81

1/78

92/22

F
a
lke

n
h
o
rst

Fuchsweg

D
a
ch

sw
e
g

H
ab

ic
ht

sh
or

st

H
a
b
ic

h
ts

h
o
rs

t

Mila
nweg

M
ilanw

eg

Am Sande

Sperbergasse

Am Sande

S
perbergasse

N
a
c
h
tig

a
lle

n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

H
a
se

n
h
e
id

eH
o
h
e
r K

a
m

p

L
e
in

e
m

a
n
n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

S
p
e
rb

e
rg

a
s
s
e

Sprosserweg

Wolfskuhlen

Im Radhoope

Wasserwerksweg

Im Radhoope

B
 4

4
3

B
 443

H
a
m

m
e
w

e
g

Fuchsweg

7

2

2
7
A

3A

2
0

20

14

2
7
D

5

3

3
4

6

5
1

1
8

29

25

3

40

1

19

67

4

6
5

7A

1
4

6
A

10

8
A

1
0

28

10

26

1

49 43

2
7
C

1
0

1
5

1
A

22

5

1

45

5
3

9

4

27

21

9

19

1
2

1
7

8

6

2
4

5
7

7

17

8A

4
6

4

26

6

4

37

1
0

25

35

2
7
F

1
1

1

1
1

22
28

3
A

3

4

39

7

8D

22

8

2
3

9

7

24

18

43

3

7

20

2
7
E

35

38

5

18

9

2
7
B

2

1
0

12

24

4
4

1
4

47

3
2

11

41

5

1
6

5
A

16

2

1
2

8B

42

1
1

3
0

3
6

9

11

2
7
G

8

32

1
8

61

23

7

1
0

12

24

6

4
9

5
9 6

1
2

5

69

26

1

26

20

2
7

39

8

157

21

1
2

4

8C

9

16

13

6

1
4

21

20

36

1
5

5

12

1
8

17

1
6

1
6

24

3

14

5

27

41

2

47

25

9

19

30

45

4
8

8

16

2
5

2

1
5

8

1

5
5

1
7

1
9

1
7

1
2

23

6

1

1
6

5
1

34

15

37

8

5

1
1

3B

4

1
3

8
C

15

1
2

1
4

33

63

8
D

3C

1
1

31

3

71

1
2

1
0

7

22

11

3

3

8

1
1

13

27

9

4

23

7

2

24

30

5

10

6

17

1

3

2B

20

1

7

2

32

19

18

4

21

2A

2

34

6

2

4

4

23

28

3

1

25

14

2

3

5

6

22

1

1

26

19

1
1

27

7

2
3

2
1

2
5

1
3

3

18

1
3

9

15 13 11
9 7

5B
5A

215

75 73

7

4
2

27

4
1

4
0

3
8

25

3
9

3
6

26

17

21

9

4

1

1
4

1
5

1
5

4

2

1

2

11

5

5

15

6

4

1
2

10

13

19

8

6

5

Kindergarten

200

F
a
lke

n
h
o
rst

Fuchsweg

D
a
ch

sw
e
g

H
ab

ic
ht

sh
or

st

H
a
b
ic

h
ts

h
o
rs

t

Mila
nweg

M
ilanw

eg

Am Sande

Sperbergasse

Am Sande

S
perbergasse

N
a
c
h
tig

a
lle

n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

H
a
se

n
h
e
id

eH
o
h
e
r K

a
m

p

L
e
in

e
m

a
n
n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

S
p
e
rb

e
rg

a
s
s
e

Sprosserweg

B
 4

4
3

B
 443

H
a
m

m
e
w

e
g

Fuchsweg

139/18

136/25

13/53

136/42

122/38

122/9

17/9

132/13

14/331/51

14/16

122/124

139/8

122/74

122/81

13/63

122/113

122/36

122/110

13/48

122/119

14/37

136/7

122/115

122/112

1202

130/8

14/57

1/67

13/57

121/28

129/39

1207

122/25

14/36

14/21 14/30

14/4

bis

1/75

16/6

129/14

1/36

14/17

1195

1230

122/14

122/157

bis

1198

122/114

122/168

136/18

1181

1/26

14/62
16/19

bis

14/14

16/20

121/27

136/21

122/134

122/128

1243

16/21

122/71

1/44

126/3

121/17

1235

122/5

122/26

1/61

16/18

1/45

1/35

132/1614/22

122/29

122/18

1/70

16/4

122/136

246/10

bis

132/12

139/14

139/7

14/13

bis

121/15

16/11

122/104

1204

139/28

136/17

122/133

122/6

130/2

13/34

bis

132/4

122/150

122/103

16/17

14/31

122/73

130/11

14/24

1/77

122/28

139/6

121/21

1217

bis

122/160

122/153

129/28

139/13

122/155

14/51

17/11

14/63
14/58

13/49

122/67

14/42

129/12

bis

143

1/63

122/101

122/107

139/25

122/83

17/7

122/102

14/27

121/5

1/62

122/13

122/24

1/41

bi
s

16/13

122/43

122/45

1182

129/3

122/22

121/11

13/54

139/21

1/59

13/33

122/167

1/46

122/27
122/8

1236

16/27

122/68

129/38

1/54

1/64

13/42

bis

122/84

122/161

1205

139/26

17/10

1/57

122/51

1/16

13/25

14/64

122/152

139/15

16/7

244

13/32

1229

122/3

122/117

1196

13/41

122/52

17/14

bis

bis

1180

1/60

122/166

1/15

14/38

13/61

122/109

122/135

122/172

130/16

16/26

14/65

17/6

bis

13/47

16/5

136/30

13/58

16/8

139/5

136/53

130/25

13/60

13/65

13/20

122/49

129/25

bis

1/53

122/17

139/16139/12

139/20

122/7

122/154

13/64

13/19
bis

1/74

139/22

1/68

122/56

14/43

122/42

122/82

13/26

132/2

1/69

122/19

1/42

14/32

121/10

122/76

1199
1210

121/18

13/43

14/39

17/13

1241

131/2

17/15

1/79

1/73

139/23

122/106

1257

13/44

13/46

122/118

254/3

122/158

122/21

122/105

1203

129/13

16/25

122/127

122/12

121/19

13/62

122/4

1/93

122/69

122/75

121/16

136/11

122/130

122/23

1/72 1201

122/108

121/20

122/174

1/56

122/78

14/3

122/2

14/44

122/80

13/55

b
is

1213

1/76

122/137

17/5

121/23

1/58

14/23

139/3

13/51

14/26

122/20

139/17

122/170

14/41

122/87

127/10

1/71

13/52

139/4

122/151

136/32

256

132/10

122/138

122/131

1248
1215

14/60

121/24

129/24

13/50

122/159

121/13

14/25

139/9

1/25

121/14

122/171

139/11

122/40

122/41

1/66

139/27

1/47

122/85

139/24

122/132

122/162

14/29

bis

1/37

14/34

14/67

122/10

bis

1/52

121/12

14/35

121/22

129/4

1252

122/34

14/20

14/19

1/80

122/169

131/10

16/24

245/1

1/43

132/15

122/53

122/116

136/20
16/22

122/32

122/11

132/14

1184

122/111

122/149

14/18

bis

14/28

122/86

122/77

17/8

b
is

121/26

136/24

139/29

122/120

122/37

127/6

122/35

122/30

122/31

1208

122/173

13/45

122/156

139/19

14/59

14/40

129/8

14/61

91/1

98/56

98/49

92/42

96/2

92/43

98/146

98/110

98/112

98/127

98/145
98/138

98/7

98/48

98/51
98/84

98/154

98/113

18/2

98/142

98/53

98/178

98/128

92/8

98/28

92/52

149/89

91/9

22/5

98/47

98/71

98/30

22/7

98/37

98/156

98/31

105/2

98/149

98/147

98/166

98/131

98/163

92/15

98/29

98/125

98/108

92/53

98/169

22/6

92/47

98/153

98/50

98/129

98/41

98/157

92/27

92/57

98/111

98/80

98/174

98/179

98/38

98/180

126/23

92/56

98/158

85/2

98/130

98/32

92/51

98/124

98/102

98/39

92/11

98/40

98/181

84/2

91/10

92/12

98/139

98/118

127/24

98/123

98/140

98/171

98/116

98/55

128/24

106/1

98/155

98/151

98/95

98/52

98/148

98/183

98/126

98/182

98/103

100/1

98/168

129/23

92/59

92/55

98/114

98/137
98/136

91/8

98/160

98/34

98/54

98/115

92/58

98/175

98/176

98/44

98/36

17/2

98/170

98/35

98/104

98/162

101/1

98/74
98/45

202/54

202/63

202/45

202/61

202/114

202/46

202/65

202/115

202/113

202/64

202/112

202/47

202/62

92/61

92/64

255

169/10

161/2

141/1

165/58

149/3

152

718/168

169/12

156

648/159

258/44
169/11

172/51

258/26

790/151

172/52

165/56

149/2

257

262

165/57

258/32

165/6

258/10

258/43

162/5

172/50

169/9

791/151

258/25

165/55

757/169

159/1

122/80

83/1

1/96
1/85

1/100

14/15

92/70

92/73

92/75

92/76

84/5

87/3

92/85

92/82

92/62

92/67

1228

1225

1222

1242
1255

1220

1258

1253

1212

1218

1254

1221

1200

1211

1183

1226

1223

136/6

1219

1227

1250

1214

1251

1249

136/23

1256

1209

1224

1197

98/144

98/141
98/143

133/5

92/89

98/184

98/185

92/74

1/65

1/11

98/42

1/101

129/51 129/27
132/17

130/23
129/53

129/54

1/92

133/11

92/9592/96

133/14

258/27

650/160

259/1

92/83

91/7

101/2

133/2

136/22

140/2

169/8

92/93

134/3

92/49

92/72

133/20

133/26

133/18

133/8

133/22 133/23
133/24

98/165

98/164

92/91

133/25

98/67

92/97

92/98

92/99

92/100

92/101

1/14

1/97
1/98

1/99

133/27
133/28

133/29

1/82

1/81

1/78

92/22

F
a
lke

n
h
o
rst

Fuchsweg

D
a
ch

sw
e
g

H
ab

ic
ht

sh
or

st

H
a
b
ic

h
ts

h
o
rs

t

Mila
nweg

M
ilanw

eg

Am Sande

Sperbergasse

Am Sande

S
perbergasse

N
a
c
h
tig

a
lle

n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

H
a
se

n
h
e
id

eH
o
h
e
r K

a
m

p

L
e
in

e
m

a
n
n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

S
p
e
rb

e
rg

a
s
s
e

Sprosserweg

Wolfskuhlen

Im Radhoope

Im Radhoope

B
 4

4
3

B
 443

H
a
m

m
e
w

e
g

Fuchsweg

7

2

2
7
A

3A

2
0

20

14

2
7
D

5

3

3
4

6

5
1

1
8

29

25

3

40

1

19

67

4

6
5

7A

1
4

6
A

10

8
A

1
0

28

10

26

1

49 43

2
7
C

1
0

1
5

1
A

22

5

1

45

5
3

9

4

27

21

9

19

1
2

1
7

8

6

2
4

5
7

7

17

8A

4
6

4

26

6

4

37

1
0

25

35

2
7
F

1
1

1

1
1

22
28

3
A

3

4

39

7

8D

22

8

2
3

9

7

24

18

43

3

7

20

2
7
E

35

38

5

18

9

2
7
B

2

1
0

12

24

4
4

1
4

47

3
2

11

41

5

1
6

5
A

16

2

1
2

8B

42

1
1

3
0

3
6

9

11

2
7
G

8

32

1
8

61

23

7

1
0

12

24

6

4
9

5
9 6

1
2

5

69

26

1

26

20

2
7

39

8

157

21

1
2

4

8C

9

16

13

6

1
4

21

20

36

1
5

5

12

1
8

17

1
6

1
6

24

3

14

5

27

41

2

47

25

9

19

30

45

4
8

8

16

2
5

2

1
5

8

1

5
5

1
7

1
9

1
7

1
2

23

6

1

1
6

5
1

34

15

37

8

5

1
1

3B

4

1
3

8
C

15

1
2

1
4

33

63

8
D

3C

1
1

31

3

71

1
2

1
0

7

22

11

3

3

8

1
1

13

27

9

4

23

7

2

24

30

5

10

6

17

1

3

2B

20

1

7

2

32

19

18

4

21

2A

2

34

6

2

4

4

23

28

3

1

25

14

2

3

5

6

22

1

1

26

19

1
1

27

1
5

7

2
3

2
1

5

2
5

1
3

1
7

3

18

1
3

9

15 13 11 9 7

5B
5A

215

75 73

7

27

25

26

17

21

9

4

1

1
4

1
5

1
5

4

2

1

2

11

5

5

15

6

4

1
2

10

13

19

8

6

5

Kindergarten

F
a
lke

n
h
o
rst

Fuchsweg

D
a
ch

sw
e
g

H
ab

ic
ht

sh
or

st

H
a
b
ic

h
ts

h
o
rs

t

Mila
nweg

M
ilanw

eg

Am Sande

Sperbergasse

Am Sande

S
perbergasse

N
a
c
h
tig

a
lle

n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

H
a
se

n
h
e
id

eH
o
h
e
r K

a
m

p

L
e
in

e
m

a
n
n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

S
p
e
rb

e
rg

a
s
s
e

Sprosserweg

B
 4

4
3

B
 443

H
a
m

m
e
w

e
g

Fuchsweg

139/18

136/25

13/53

136/42

122/38

122/9

17/9

132/13

14/331/51

14/16

122/124

139/8

122/74

122/81

13/63

122/113

122/36

122/110

13/48

122/119

14/37

136/7

122/115

122/112

1202

130/8

14/57

1/67

13/57

121/28

129/39

1207

122/25

14/36

14/21 14/30

14/4

bis

1/75

16/6

129/14

1/36

14/17

1195

1230

122/14

122/157

bis

1198

122/114

122/168

136/18

1181

1/26

14/62
16/19

bis

14/14

16/20

121/27

136/21

122/134

122/128

1243

16/21

122/71

1/44

126/3

121/17

1235

122/5

122/26

1/61

16/18

1/45

1/35

132/1614/22

122/29

122/18

1/70

16/4

122/136

246/10

bis

132/12

139/14

139/7

14/13

bis

121/15

16/11

122/104

1204

139/28

136/17

122/133

122/6

130/2

13/34

bis

132/4

122/150

122/103

16/17

14/31

122/73

130/11

14/24

1/77

122/28

139/6

121/21

1217

bis

122/160

122/153

129/28

139/13

122/155

14/51

17/11

14/63
14/58

13/49

122/67

14/42

129/12

bis

143

1/63

122/101

122/107

139/25

122/83

17/7

122/102

14/27

121/5

1/62

122/13

122/24

1/41

bi
s

16/13

122/43

122/45

1182

129/3

122/22

121/11

13/54

139/21

1/59

13/33

122/167

1/46

122/27
122/8

1236

16/27

122/68

129/38

1/54

1/64

13/42

bis

122/84

122/161

1205

139/26

17/10

1/57

122/51

1/16

13/25

14/64

122/152

139/15

16/7

244

13/32

1229

122/3

122/117

1196

13/41

122/52

17/14

bis

bis

1180

1/60

122/166

1/15

14/38

13/61

122/109

122/135

122/172

130/16

16/26

14/65

17/6

bis

13/47

16/5

136/30

13/58

16/8

139/5

136/53

130/25

13/60

13/65

13/20

122/49

129/25

bis

1/53

122/17

139/16139/12

139/20

122/7

122/154

13/64

13/19
bis

1/74

139/22

1/68

122/56

14/43

122/42

122/82

13/26

132/2

1/69

122/19

1/42

14/32

121/10

122/76

1199
1210

121/18

13/43

14/39

17/13

1241

131/2

17/15

1/79

1/73

139/23

122/106

1257

13/44

13/46

122/118

254/3

122/158

122/21

122/105

1203

129/13

16/25

122/127

122/12

121/19

13/62

122/4

1/93

122/69

122/75

121/16

136/11

122/130

122/23

1/72 1201

122/108

121/20

122/174

1/56

122/78

14/3

122/2

14/44

122/80

13/55

b
is

1213

1/76

122/137

17/5

121/23

1/58

14/23

139/3

13/51

14/26

122/20

139/17

122/170

14/41

122/87

127/10

1/71

13/52

139/4

122/151

136/32

256

132/10

122/138

122/131

1248
1215

14/60

121/24

129/24

13/50

122/159

121/13

14/25

139/9

1/25

121/14

122/171

139/11

122/40

122/41

1/66

139/27

1/47

122/85

139/24

122/132

122/162

14/29

bis

1/37

14/34

14/67

122/10

bis

1/52

121/12

14/35

121/22

129/4

1252

122/34

14/20

14/19

1/80

122/169

131/10

16/24

245/1

1/43

132/15

122/53

122/116

136/20
16/22

122/32

122/11

132/14

1184

122/111

122/149

14/18

bis

14/28

122/86

122/77

17/8

b
is

121/26

136/24

139/29

122/120

122/37

127/6

122/35

122/30

122/31

1208

122/173

13/45

122/156

139/19

14/59

14/40

129/8

14/61

91/1

98/56

98/49

92/42

96/2

92/43

98/146

98/110

98/112

98/127

98/145
98/138

98/7

98/48

98/51
98/84

98/154

98/113

18/2

98/142

98/53

98/178

98/128

92/8

98/28

92/52

149/89

91/9

22/5

98/47

98/71

98/30

22/7

98/37

98/156

98/31

105/2

98/149

98/147

98/166

98/131

98/163

92/15

98/29

98/125

98/108

92/53

98/169

22/6

92/47

98/153

98/50

98/129

98/41

98/157

92/27

92/57

98/111

98/80

98/174

98/179

98/38

98/180

126/23

92/56

98/158

85/2

98/130

98/32

92/51

98/124

98/102

98/39

92/11

98/40

98/181

84/2

91/10

92/12

98/139

98/118

127/24

98/123

98/140

98/171

98/116

98/55

128/24

106/1

98/155

98/151

98/95

98/52

98/148

98/183

98/126

98/182

98/103

100/1

98/168

129/23

92/59

92/55

98/114

98/137
98/136

91/8

98/160

98/34

98/54

98/115

92/58

98/175

98/176

98/44

98/36

17/2

98/170

98/35

98/104

98/162

101/1

98/74
98/45

202/54

202/63

202/45

202/61

202/114

202/46

202/65

202/115

202/113

202/64

202/112

202/47

202/62

92/61

92/64

255

169/10

161/2

141/1

165/58

149/3

152

718/168

169/12

156

648/159

258/44
169/11

172/51

258/26

790/151

172/52

165/56

149/2

257

262

165/57

258/32

165/6

258/10

258/43

162/5

172/50

169/9

791/151

258/25

165/55

757/169

159/1

122/80

83/1

1/96
1/85

1/100

14/15

92/70

92/73

92/75

92/76

84/5

87/3

92/85

92/82

92/62

92/67

1228

1225

1222

1242
1255

1220

1258

1253

1212

1218

1254

1221

1200

1211

1183

1226

1223

136/6

1219

1227

1250

1214

1251

1249

136/23

1256

1209

1224

1197

98/144

98/141
98/143

133/5

92/89

98/184

98/185

92/74

1/65

1/11

98/42

1/101

129/51 129/27
132/17

130/23
129/53

129/54

1/92

133/11

92/9592/96

133/14

258/27

650/160

259/1

92/83

91/7

101/2

133/2

136/22

140/2

169/8

92/93

134/3

92/49

92/72

133/20

133/26

133/18

133/8

133/22 133/23
133/24

98/165

98/164

92/91

133/25

98/67

92/97

92/98

92/99

92/100

92/101

1/14

1/97
1/98

1/99

133/27
133/28

133/29

1/82

1/81

1/78

92/22

F
a
lke

n
h
o
rst

Fuchsweg

D
a
ch

sw
e
g

H
ab

ic
ht

sh
or

st

H
a
b
ic

h
ts

h
o
rs

t

Mila
nweg

M
ilanw

eg

Am Sande

Sperbergasse

Am Sande

S
perbergasse

N
a
c
h
tig

a
lle

n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

H
a
se

n
h
e
id

eH
o
h
e
r K

a
m

p

L
e
in

e
m

a
n
n
w

e
g

S
p
ro

s
s
e
rw

e
g

S
p
e
rb

e
rg

a
s
s
e

Sprosserweg

Wolfskuhlen

Im Radhoope

Im Radhoope

B
 4

4
3

B
 443

H
a
m

m
e
w

e
g

Fuchsweg

7

2

2
7
A

3A

2
0

20

14

2
7
D

5

3

3
4

6

5
1

1
8

29

25

3

40

1

19

67

4

6
5

7A

1
4

6
A

10

8
A

1
0

28

10

26

1

49 43

2
7
C

1
0

1
5

1
A

22

5

1

45

5
3

9

4

27

21

9

19

1
2

1
7

8

6

2
4

5
7

7

17

8A

4
6

4

26

6

4

37

1
0

25

35

2
7
F

1
1

1

1
1

22
28

3
A

3

4

39

7

8D

22

8

2
3

9

7

24

18

43

3

7

20

2
7
E

35

38

5

18

9

2
7
B

2

1
0

12

24

4
4

1
4

47

3
2

11

41

5

1
6

5
A

16

2

1
2

8B

42

1
1

3
0

3
6

9

11

2
7
G

8

32

1
8

61

23

7

1
0

12

24

6

4
9

5
9 6

1
2

5

69

26

1

26

20

2
7

39

8

157

21

1
2

4

8C

9

16

13

6

1
4

21

20

36

1
5

5

12

1
8

17

1
6

1
6

24

3

14

5

27

41

2

47

25

9

19

30

45

4
8

8

16

2
5

2

1
5

8

1

5
5

1
7

1
9

1
7

1
2

23

6

1

1
6

5
1

34

15

37

8

5

1
1

3B

4

1
3

8
C

15

1
2

1
4

33

63

8
D

3C

1
1

31

3

71

1
2

1
0

7

22

11

3

3

8

1
1

13

27

9

4

23

7

2

24

30

5

10

6

17

1

3

2B

20

1

7

2

32

19

18

4

21

2A

2

34

6

2

4

4

23

28

3

1

25

14

2

3

5

6

22

1

1

26

19

1
1

27

1
5

7

2
3

2
1

5

2
5

1
3

1
7

3

18

1
3

9

15 13 11 9 7

5B
5A

215

75 73

7

27

25

26

17

21

9

4

1

1
4

1
5

1
5

4

2

1

2

11

5

5

15

6

4

1
2

10

13

19

8

6

5

Kindergarten

Nach Osten erweitertes Entwicklungskonzept

M. 1:7.500

Bisheriges Entwicklungskonzept

M. 1:7.500



Begründung zur 33. Flächennutzungsplanänderung  12.05.2022 
Teil 1: Grundlagen, Ziele, Inhalte und Auswirkungen 
 

 4

3 Lage des Änderungsbereichs, bisherige Nutzung und Umgebung 
Die Lage des ca. 10,6 ha großen Bereichs der Flächennutzungsplanänderung ist in den 
nachfolgenden Abbildungen in der AK5 (Amtliche Karte 1:5.000) und im Luftbild 2019 
dargestellt. 
Der Änderungsbereich befindet sich am nördlichen Rand der Kernstadt, westlich der Bahn-
linie Lehrte-Celle, südlich der B 188 und nördlich der sogenannten ‘Baggerkuhle‘.  
Die Flächen des Änderungsbereichs werden größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Am 
nördlichen, östlichen und südlichen Rand des Änderungsbereichs befinden sich mit 
krautiger Vegetation und Gehölzen bestandene Flächen.   
Im Osten des Änderungsbereichs ist die Straße ‘Am Güterbahnhof‘ vorhanden. Es handelt 
sich um eine kleine, in einer Breite von nur ca. 4,5 - 5 Metern asphaltierte, Gemeinde-
straße, die Burgdorf und Otze verbindet.    
Der gesamte Änderungsbereich liegt im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungsbrunnen 
der Stadtwerke Burgdorf. Die Trinkwasserbrunnen befinden sich östlich der Bahnlinie am 
westlichen Ende der Straße ‘Wasserwerksweg‘, siehe in der Planzeichnung ‘Darstellung im 
wirksamen Flächennutzungsplan‘ gelbe Fläche für Versorgungsanlagen. In der voran-
stehenden Abbildung der Entwicklungskonzepte ist ein 200 m Abstandsradius um den 
Trinkwasserbrunnen vermerkt, der den künftigen gewerblichen Bauflächen am nächsten 
liegt. 
Nördlich des Änderungsbereichs jenseits der B 188 befindet sich im Außenbereich an der 
Straße ‘Wolfkuhlen‘ ein Schweinestall.  
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4 Planerische Ausgangslage 

4.1 Planfeststellung B 188 im Änderungsbereich 
Am nördlichen und nordöstlichen Rand umfasst der Änderungsbereich Flächen, die mit der 
Planfeststellung der B 188 (Beschluss 31.07.2002) überplant wurden (ca. 0,9 ha). 
Größtenteils sind dies geplante bzw. hergestellte Ausgleichsflächen südlich der B 188. 
Zudem wird eine am nordöstlichen Rand des Änderungsbereichs errichtete Fuß-/Radweg-
rampe (s. im voranstehenden Luftbild) einbezogen. Diese Rampe verbindet die Fuß-
/Radweg-Querung der Bahnlinie mit der Straße ‘Am Güterbahnhof‘. In der Flächennut-
zungsplanänderung werden diese Ausgleichsflächen und die Fuß-/Radwegverbindung als 
Grünfläche dargestellt, damit dort nicht die bisherige Darstellung ‘Fläche für die 
Landwirtschaft‘ verbleibt.  
Bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 0-78/2 „Gewerbepark Nordwest 3. Abschnitt“ 
werden die Flächen der Planfeststellung größtenteils außerhalb des Geltungsbereichs ver-
bleiben. Lediglich ein kleiner Flächenteil von ca. 25 m² soll überplant werden, um die Fuß-
/Radwegrampe an einen nach Süden anschließenden Radweg anzubinden (s. Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung ‘Fuß- und Radweg‘ am nordöstlichen Rand der 
Planzeichnung des Bebauungsplans 0-78/2).  

4.2 Regionales Raumordnungsprogramm 
Der Änderungsbereich ist im Regionalen Raumordnungsprogramm 2016 für die Region 
Hannover (RROP) dem Mittelzentralen Siedlungsgebiet Burgdorf zugeordnet.  
In der zeichnerischen Darstellung des RROP sind für den Änderungsbereich und die direkte 
Umgebung folgende Ziele festgelegt:  

- Vorranggebiet Trinkwassergewinnung,   
der gesamte Änderungsbereich befindet sich innerhalb des Vorranggebietes 
Trinkwassergebiet. 
Zu dem Ziel findet sich in der beschreibenden Darstellung des RROP folgende 
allgemeine Aussage im Abschnitt 3.2.4 03 „Zur langfristigen Sicherung der Wasser-
versorgung sind in der zeichnerischen Darstellung „Vorranggebiete Trinkwasserge-
winnung“ und „Vorranggebiete Wasserwerk“ festgelegt. In diesen Gebieten müssen 
alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der Zweckbestimmung der 
Trinkwassergewinnung vereinbar sein.“ 

- Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke (Elektrischer Betrieb),   
der Verlauf der Eisenbahnstrecke Lehrte-Celler-Hamburg östlich des Änderungs-
bereichs. 
Zu dem Ziel findet sich in der beschreibenden Darstellung des RROP folgende 
allgemeine Aussage im Abschnitt 4.1.2 01 „… Vorranggebiete Haupteisenbahn-
strecke …. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen mit der Zweckbestimmung vereinbar sein.“ 

- Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße,   
der Verlauf der B 188 nördlich des Änderungsbereichs.  
Zu dem Ziel findet sich in der beschreibenden Darstellung des RROP folgende 
allgemeine Aussage im Abschnitt 4.1.5 01 „Vorranggebiete Hauptverkehrsstraße … 
sind zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. In diesen Gebieten müssen alle 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der Zweckbestimmung 
vereinbar sein.“ 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an Raumordnungsziele anzupassen. Raumord-
nungsgrundsätze sind in die Abwägung einzustellen. Im Folgenden finden sich Ausführung-
en zur Vereinbarkeit der 33. Flächennutzungsplanänderung mit dem Ziel ‘Vorranggebiet 
Trinkwassergewinnung‘. Für die Vorranggebiete ‘Haupteisenbahnstrecke‘ und ‘Hauptver-
kehrsstraße‘ kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass diese durch Berücksich-
tigung der von diesen Verkehrswegen ausgehenden Geräuschemissionen in der 
verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) mit einem angrenzenden Gewerbegebiet 
vereinbart werden können.  
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Das Ziel ‘Vorranggebiet Trinkwassergewinnung‘ ist für Burgdorf in Zusammenhang 
mit den Zielen und Grundsätzen des RROP zur räumlichen Konzentration der Siedlungs-
entwicklung auf die zentralen Siedlungsgebiete zu betrachten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass das ‘Vorranggebiet Trinkwassergewinnung‘ große Siedlungsteile der Kernstadt (= 
zentrales Siedlungsgebiet) umfasst. Daher erscheint eine weitere Siedlungsentwicklung am 
Rande der Kernstadt in dem ‘Vorranggebiet Trinkwassergewinnung‘ grundsätzlich nicht 
unvereinbar mit den Zielen der Raumordnung.  
Ein Wasserschutzgebiet ist im Bereich des ‘Vorranggebietes Trinkwassergewinnung‘ nicht 
ausgewiesen. In der Begründung des RROP zum Ziel 3.2.4 03 wird darauf hingewiesen, 
dass die Lage des Einzugsgebietes der Wassergewinnungsanlage Burgdorf im geschloss-
enen Siedlungsgebiet eine Ausweisung als Wasserschutzgebiet erschwert bzw. diese 
ausschließe.  
Zur Frage, wie die Änderung des Flächennutzungsplans bzw. die Erweiterung des Gewerbe-
parks Nordwest nach Osten gestaltet werden muss, damit sie mit dem Ziel ‘Vorranggebiet 
Trinkwassergewinnung‘ vereinbart werden kann, wurde frühzeitig Kontakt zu den Stadt-
werken und der Wasserbehörde bei der Region Hannover aufgenommen. Gemeinsam mit 
einem von den Stadtwerken bzw. der Purena1 beauftragten Hydrogeologen vom Büro Terra 
wurden Rahmenbedingungen entwickelt, bei deren Einhaltung potenziell negative Auswir-
kungen auf die Grundwasserqualität verringert werden können und die Erweiterung mit 
den Belangen der Trinkwassergewinnung vereinbar ist. Demnach sind die in Kapitel 6.2 
‘Abwasserableitung‘ beschriebenen Rahmenbedingungen für die Erweiterungsfläche einzu-
halten 
Für die Erweiterung des Gewerbeparks Nordwest nach Osten spricht grundsätzlich, dass es 
sich bei dem Standort aufgrund der guten Anbindung an den überörtlichen Kfz-Verkehr 
und der in den Stadtkern integrierten Lage um einen gut angenommenen Gewerbestandort 
handelt. Bezüglich Planungsalternativen siehe Kapitel 10. 

4.3 Städtebauliche Entwicklungskonzepte nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 

4.3.1 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 
Das 2010 vom Rat der Stadt Burgdorf beschlossene ISEK trifft für den Änderungsbereich 
im Stadtbereichskonzept West (Seite 132 ff. insbesondere Abbildung Seite 137) folgende 
Zielaussage:  

- Der Änderungsbereich soll von baulicher Entwicklung freigehalten werden. 
- Parallel zur Straße ‘Am Güterbahnhof‘, die als Hauptroute des Rad- und Spazier-

wegenetzes vermerkt ist, soll die Grünverbindung, die sich südlich des 
Gewerbeparks erstreckt, noch Norden fortgesetzt werden.  

- Am nördlichen und nordöstlichen Rand des Änderungsbereichs sollen Gehölzstreifen 
/ ein eingegrünter Ortsrand erhalten / entwickelt werden.  

Alle diese Ziele dienen dem Hauptziel ‘Kernstadt und Land verflechten‘ dessen Maßnahmen 
einen Beitrag zum Erhalt und zur Entwicklung der Wohnqualität in der Kernstadt darstellen, 
s. ISEK Seite. 104 ff. 
Die 33. Flächennutzungsplanänderung entspricht nicht dem Ziel den gesamten Bereich von 
einer baulichen Entwicklung freizuhalten. Dieses Ziel wird hinter die nun beabsichtigte 
Erweiterung des Gewerbeparks nach Osten zurückgestellt. Im Hinblick auf die Verflechtung 
der Wohngebiete der Weststadt mit dem Landschaftsraum nördlich der B 188 über die Rad-
/Fußwegnutzung der Straße ‘Am Güterbahnhof‘ soll westlich der Straße am Güterbahnhof 
eine mindestens 10-20 m breiter Grünzug erhalten bzw. entwickelt werden. Die Straße ‘Am 
Güterbahnhof‘ soll zudem nicht der verkehrlichen Erschließung des Gewerbeparks dienen. 
Eine Anbindung an die Planstraßen im Gewerbepark soll lediglich mit dem Ziel erfolgen in 

                                           
1 Die Purena GmbH ist von den Stadtwerken mit der technischen Betriebsführung 
beauftragt. 
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Ausnahmesituationen eine alternative Verkehrsanbindung über ‘Am Güterbahnhof‘ ermög-
lichen zu können (s. auch Kapitel 6.1 Verkehrliche Erschließung). 

4.3.2 Einzelhandelskonzept 
Im Sinne des 2007 vom Rat der Stadt Burgdorf beschlossenen und 2019 fortgeschriebenen 
Einzelhandelskonzeptes sollen im Bereich der Erweiterung des Gewerbeparks Einzelhan-
delsbetriebe - unter Ausnahme von Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen - ausgeschlossen 
werden. Damit wird das Ziel verfolgt, Einzelhandelsbetriebe an anderen Standorten zu 
bündeln, um zum einen eine Erschließung durch den öffentlichen Personennahverkehrs auf 
diese Standorte zu konzentrieren und zum anderen den Individualverkehr zu reduzieren. 
Insbesondere sollen Einzelhandelsbetriebe im Bereich des historisch gewachsenen Innen-
stadtzentrums angesiedelt werden. Der Erhalt und die Entwicklung der Innenstadt ist von 
allgemeinem Interesse für die Stadt Burgdorf und wurden in den vergangenen Jahren z.B. 
durch den Stadtstraßenumbau nach Fertigstellung der B 188 Ortsumgehung mit großem 
finanziellem Aufwand verfolgt.  
Konkret Festsetzungen zum Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben werden erst auf der 
Planungsebene des Bebauungsplans getroffen.  

4.4 Bisherige Darstellungen im Flächennutzungsplan (FNP) 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Änderungsbereich dar:  

- am westlichen Rand eine ca. 60 m breite Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
‘Kompensationsfläche‘.   
Diese Darstellung wurde mit der 32. Änderung zusammen mit dem weiter nach 
Westen anschließenden Gewerbegebiet in den Flächennutzungsplan aufgenommen, 
um Ausgleichsflächen in direktem Zusammenhang mit den Eingriffsflächen zu 
entwickeln. Auch die neue Darstellung wird in erheblichem Umfang Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung ‘Kompensationsfläche‘ umfassen. Zudem sollten die bisher 
dargestellten Grünflächen im Umfeld der Gewerbegebiete der wohnortnahen Erho-
lungsnutzung dienen. Auch diese Funktion sollen die neuen Grünflächen über-
nehmen.  

- im südöstlichen Teil eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‘Dauerklein-
gärten‘.  
Diese Darstellung war bereits in der ursprünglichen Fassung des Flächennutzungs-
plans, die im Jahr 1980 wirksam wurde, enthalten. In den letzten 30 Jahren gab es 
keine Aktivitäten / Überlegungen zur Entwicklung zusätzlicher Kleingartenanlagen 
in Burgdorf. Ein Bedarf ist somit nicht mehr zu erkennen.  

- im nordöstlichen Teil Fläche für die Landwirtschaft.  
Diese Darstellung hat i.d.R. nur die Funktion den vorhandenen Bestand wieder-
zugeben. Es gibt keine Anhaltspunkte, die hier zu einer anderen Annahme führen.  

- Der gesamte Änderungsbereich befindet sich zudem innerhalb einer „Umgrenzung 
der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen“. Wie im Kapitel 4.2 bereits 
ausgeführt ist jedoch kein Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen. 

Für die Flächen, die an den Änderungsbereich angrenzen, stellt der wirksame Flächennut-
zungsplan dar:  

- nördlich: Sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen (B 188) und 
weiter nördlich wieder Fläche für die Landwirtschaft. 

- westlich: größtenteils Gewerbegebiet sowie nördlich und südlich davon Grünflächen 
mit der Zweckbestimmung ‘Kompensationsfläche‘. 

- südwestlich: in ca. 300 m Entfernung zum Änderungsbereich Wohnbauflächen. Dort 
wurde in den 1980er Jahren das Wohngebiet ‘Schäferkamp‘, bestehend aus 
größtenteils Einfamilienhäusern und Reihenhauszeilen, entwickelt.  

- südlich: Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‘Sportplatz‘. Ehemals waren hier in 
der ‘Baggerkuhle‘ ein Übungsgelände das von der Bahnpolizei für Ausbildungs-
zwecke genutzt wurde. Unter anderem waren Sportanlagen und ein Schießstand 
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vorhanden. Diese Nutzung wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre aufgegeben. Der 
Großteil der Flächen stellt sich heute als Wald dar und befindet sich in Privatbesitz. 

- östlich: Flächen für Bahnanlagen (nachrichtliche Übernahme) und weiter östlich 
unter anderem eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
‘Wasserwerk‘. Dort befinden sich die Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Burgdorf. 
Direkt östlich an die Fläche für Versorgungsanlagen schließt ein Mischgebiet an, in 
dem sich unter anderem eine Schule und ein Kindergarten befinden. In dem nach 
Norden anschließenden Gewerbegebiet an der Straße ‘Vor dem Celler Tor‘ befindet 
sich die Keksfabrik ‘Parlasca‘. Die dreieckige weiter nördlich vorhandene gewerb-
liche Baufläche stellt sich zzt. als Brachfläche dar.  

- südöstlich: in ca. 170 m Entfernung zum Änderungsbereich ein reines Wohngebiet. 
In diesem Bereich wurden ab den 1950/60er Jahren Wohnhäuser errichtet. Der 
1966 für den Bereich aufgestellt Bebauungsplan 0-14 „Papenkamp“ weist die dem 
Änderungsbereich nächstliegenden Baugrundstücke als Kleinsiedlungsgebiet aus.  

5 Neue Darstellungen im Flächennutzungsplan  
Im Änderungsbereich werden künftig dargestellt:  

- Gewerbegebiet 
Ca. 5,92 ha werden künftig als Gewerbegebiet dargestellt. Dieses Gewerbegebiet 
erweitert die im Flächennutzungsplan bereits dargestellten Gewerbefläche nach 
Osten. Die westlich vorhandene Darstellung der besonderen Art der baulichen 
Nutzung als Gewerbegebiet wird dabei aufgegriffen. Die Entwicklung von Industrie-
gebieten, die der Unterbringung von erheblich belästigenden Gewerbebetrieben 
dienen, ist nicht vorgesehen.  
Die Gewerbegebietsfläche ist so zugeschnitten, dass zu den Trinkwasserbrunnen 
der Stadtwerke Burgdorf, die sich östlich der Bahnlinie befinden, ein Abstand von 
200 m eingehalten wird. Der 200 m Abstand zu dem nächstliegenden Trinkwasser-
brunnen ist in den ersten Abbildungen ‘Bisheriges Entwicklungskonzept‘ und ‘Nach 
Osten erweitertes Entwicklungskonzept‘ auf Seite 3 skizziert. Dieser Abstand ist 
auch in der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) zu berücksichtigen.  
Zur Frage der Vereinbarkeit der gewerblichen Nutzung mit der Trinkwassergewin-
nung wurden gemeinsam mit einem von den Stadtwerken bzw. der Purena2 beauf-
tragten Hydrogeologen vom Büro Terra Rahmenbedingungen entwickelt, bei deren 
Einhaltung potenziell negative Auswirkungen auf die Grundwasserqualität verrin-
gert werden und die Erweiterung mit den Belangen der Trinkwassergewinnung 
vereinbar ist (s. auch Kapitel 6.2). Neben dem 200 m Abstand sollen - wie bereits 
in den ersten beiden Abschnitten des Gewerbeparks umgesetzt - im Bebauungsplan 
besondere Anforderungen für Betriebe festgesetzt werden, die mit wassergefähr-
denden Stoffen umgehen. Zudem sollen für die Flächen im Erweiterungsgebiet 
besondere Anforderungen an die Versickerung von Niederschlagswasser festgesetzt 
werden. 
Zur Vereinbarkeit der Erweiterung der Gewerbegebietsdarstellung mit den 
nächstliegenden Wohngebieten im Südwesten und Südosten siehe Kapitel 7.1 
Geräuschemissionen.  
Zur Vereinbarkeit der Gewerbegebietsdarstellung mit der Haupteisenbahnstrecke 
(Lehrte-Celle) im Osten und der Hauptverkehrsstraße (B 188) im Norden siehe 
Kapitel 7.2 Geräuschimmissionen.  
Zur Vereinbarkeit der Gewerbegebietsdarstellung mit Geruchsimmissionen, die im 
Wesentlichen von dem Schweinestall nördlich der B 188 ausgehen siehe Kapitel 7.3 
Geruchsemissionen. 

                                           
2 Die Purena GmbH ist von den Stadtwerken mit der technischen Betriebsführung beauf-
tragt. 
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- Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‘Kompensationsfläche‘  
Ca. 4,68 ha werden künftig als ‘Kompensationsfläche‘ dargestellt. Diese Flächen 
sollen zu Ausgleichsflächen in direktem Zusammenhang mit den Eingriffsflächen des 
Gewerbeparks Nordwest entwickelt werden. In gewissem Umfang sollen dabei auch 
die Belange der wohnortnahen Erholungsnutzung berücksichtigt werden.   
Bereits die bisherige Darstellung umfasste ca. 2,96 ha ‘Kompensationsfläche‘. Diese 
wird gewissermaßen nach Osten verschoben und durch weitere 1,88 ha ergänzt. 
Die planfestgestellten Flächen südlich der B 188 werden in die Darstellung der 
Grünfläche einbezogen (s. Kapitel 4.1).  
In die Darstellung der Grünfläche wird auch die Straße ‘Am Güterbahnhof‘ einbe-
zogen, denn auf der Maßstabsebene des Flächennutzungsplans werden nur Haupt-
verkehrsstraßen und keine untergeordneten Ortsverbindungswege dargestellt. Mit 
der Flächennutzungsplanänderung werden aber keine Änderungen am Ausbau-
zustand der Straße ‘Am Güterbahnhof‘ vorbereitet.  
Künftig wird die Darstellung der Grünfläche im Osten an die Fläche für Bahnanlagen 
angrenzen, im Norden an die Darstellung der Hauptverkehrsstraße B 188 und im 
Süden an die Grünflächen im Bereich der ‘Baggerkuhle‘.  

6 Erschließung 

6.1 Verkehrliche Erschließung  

Kfz-Verkehr 
Die verkehrliche Erschließung der mit der Flächennutzungsplanänderung ermöglichten 
Erweiterungsflächen des Gewerbeparks erfolgt über die Straßen des westlich anschließen-
den Gewerbeparks. Die Lise-Meitner-Straße und die Otto-Hahn-Straße sollen verlängert 
und zu einer Ringstraße verbunden werden. An das übergeordnete Straßennetz ist der 
Gewerbepark über den Kreisverkehrsplatz an der ’Schillerslager Landstraße’ angebunden. 
Die ’Schillerslager Landstraße’ ist zugleich B 443, womit also eine direkte Anbindung an 
das überörtliche Straßennetz vorhanden ist. Direkt nordwestlich des Gewerbeparks trifft 
die in Nord-Süd-Richtung verlaufende B 443 auf die in Ost-West-Richtung verlaufende 
B 188. Über die B 188 ist in ca. 2,5 km Entfernung die Trasse B3/A37, als Verbindung zu 
den Oberzentren Hannover und Celle, zu erreichen.  
Die Straße ‘Am Güterbahnhof‘ ist in dem Teilstück westlich des Änderungsbereichs nur als 
kleiner 4,5 – 5 m breiter Ortsverbindungsweg ausgebaut. In dem Straßenabschnitt östlich 
des Gewerbeparks gibt es zudem ein Durchfahrtsverbot für LKW. Eine Anbindung an die 
Planstraßen im Gewerbepark soll lediglich mit dem Ziel erfolgen in Ausnahmesituationen, 
wie z.B. Bauarbeiten an der einzigen Zufahrtsstraße von der B 443 in den Gewerbepark 
oder bei Unfällen, eine alternative zeitlich befristete Verkehrsanbindung über ‘Am Güter-
bahnhof‘ ermöglichen zu können. 
Durch die Erweiterung des Gewerbeparks nach Osten können ca. 5,12 ha zusätzlich als 
Gewerbegebiet (Nettobaufläche) entwickelt werden (vgl. Abbildung ‘Bisheriges Ent-
wicklungskonzept‘ und ‘Nach Osten erweitertes Entwicklungskonzept‘ auf Seite 3). Der 
Gewerbepark ohne die Erweiterungsfläche der 33. Flächennutzungsplanänderung würde 
ca. 21,63 ha Nettobaufläche (GE 18,53 ha und SO 3,1 ha) umfassen. Durch die Erweite-
rung nach Osten wird die Baufläche des Gewerbeparks Nordwest um etwas weniger als 
ca. ¼ erweitert.  
Entsprechend dieser Erweiterung wäre davon auszugehen, dass sich auch der An- und 
Abfahrtsverkehr zum Gewerbepark um ca. ¼ erhöht. Im ersten Abschnitt des Gewerbe-
parks wurden jedoch Nutzungen entwickelt die aufgrund des Kunden- und Besucherver-
kehrs mit einem relativ hohen Verkehrsaufkommen verknüpft sind, wie z.B. der Hagebau-
markt und das Burger King Fast-Food-Restaurant.  
Zur Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen des im Parallelverfahren in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans 0-78/2 „Gewerbepark Nordwest, 3. Abschnitt“ wurde eine 
Verkehrsuntersuchung (PGT 2020) erstellt. Ausgehend von ca. 13,45 ha Nettobaufläche 
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des gesamten 3. Abschnitt des Gewerbeparks (davon ca. 5,12 ha durch die östliche Erwei-
terung / die 33. Flächennutzungsplanänderung ermöglicht) wird eine Verkehrserzeugung 
von ca. 1.481 Kfz/24h (PGT 2020, S. 23) erwartet.  
Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Zunahme des Kfz-Verkehrs durch den 
gesamten 3. Abschnitt des Gewerbeparks in der Verkehrsuntersuchung wurden neben der 
Zählung des Bestandsverkehrs am 12.03.20203 die folgenden weiteren Verkehrsprognosen 
einbezogen:  

 Prognoseverkehrsmenge für die Anfang 2020 noch ungenutzten Baugrundstücke im 
1. und 2. Abschnitt des Gewerbeparks (ca. 6,5 ha). 

 Prognoseverkehrsmenge für die neuen Wohn-/Mischgebiete an der Weserstraße 
(Bebauungsplan 0-73 „Nördlich Weserstraße“ und Bebauungsplan 0-95 „Carre 
Quartier“) deren Entwicklung in 2020 absehbar war. 

 Allgemeine Verkehrszunahme von 5% auf der Grundlage der Prognose des 
Bundesverkehrswegeplans 2030 und sonstiger Entwicklungen in Burgdorf.  

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs westlich des Gewerbeparks ergab, 
dass sich mit diesen Prognoseverkehrsmengen der Verkehrsablauf in der nachmittäglichen 
Spitzenstunde von einer guten Verkehrsqualität (QSV-Stufe B) im Bestand zu einer aus-
reichenden Verkehrsqualität (QSV-Stufe D) entwickeln wird. Bei der QSV-Stufe D ist zu 
erwarten, dass in den Spitzenstunden vorübergehend Rückstau / Wartezeit auftritt. Grund-
sätzlich ist der Verkehrszustand des Knotenpunktes aber noch stabil. Dem entsprechend 
ist die äußere Verkehrserschließung des Gewerbeparks auch für den 3. Abschnitt mit der 
östlichen Erweiterung ausreichend bemessen.  

ÖPNV, Fußgänger und Fahrradverkehr 
Vom Gebiet der 33. Flächennutzungsplanänderung liegt die Bushaltestelle ‘Weserstraße‘ 
ca. 800 m entfernt. Die Regionalbuslinien können auch an der zum Änderungsbereich 
geringfügig nähergelegenen Bushaltestelle (750 m) ‘Meisenweg‘ am Marris-Mühlen-Weg 
erreicht werden. Der Bahnhof Burgdorf liegt vom Änderungsbereich ca. 1.200 m entfernt 
und lässt sich somit auch fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichen. Für Radfahrer ist der 
Änderungsbereich auch direkt von Nordosten über die Eisenbahnquerung parallel zur B 188 
und die Straße ‘Am Güterbahnhof‘ zu erreichen. Zudem stellt die Wegeverbindung in 
Verlängerung des Marris-Mühlen-Wegs (ca. 300 m westlich des Änderungsbereiches) eine 
wichtige vom Kfz-Verkehr unabhängige Achse des Rad-/Fußwegverkehrs dar.  

6.2 Abwasserableitung 

Schmutzwasser 
Die Ableitung des Schmutzwassers kann im Freigefälle Richtung Westen über die Kanäle 
in Verlängerung der ’Lise-Meitner-Straße‘ und der ‘Otto-Hahn-Straße’ zum Hauptkanal in 
der Weserstraße erfolgen. In Richtung Kläranlage wird das Schmutzwasser über das an der 
Weserstraße vorhandene Pumpwerk und eine Druckrohrleitung weitergeleitet.  

Niederschlagswasser  
Bereits zur Vorbereitung des Standortes Gewerbepark Nordwest (32. Flächennutzungs-
planänderung) wurde ein Konzept zur Ableitung des Niederschlagswassers aus dem 
Einzugsbereich der Trinkwasserbrunnen entwickelt. Das Niederschlagswasser wird in 
einem abgedichteten Rückhaltebecken im Gewerbepark gesammelt und zu einem ca. 
600 m (Luftlinie) nördlich gelegenen Versickerungsbecken abgeleitet (vgl. die nachfol-
gende Abbildung). 
 

                                           
3 Die Bestandserhebung erfolgt somit unmittelbar vor dem ersten Corona-Lockdown. (16.03.2020 
erster Erlass des Nds. Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bzgl. Beschränkung 
von sozialen Kontakten.)  
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Niederschlagswasserableitung  
Sammelbecken im Gewerbepark, Transportkanal und Versickerungsfläche 
 
Sammel- und Versickerungsbecken wurden so bemessen, dass neben dem Niederschlags-
wasser von den Straßenverkehrsflächen auch das Niederschlagswasser von sämtlichen 
gewerblichen Baugrundstücken des bisher im Flächennutzungsplan dargestellten Gewerbe-
parks Nordwest (ca. 26,8 ha Bruttobaufläche) eingeleitet werden könnten. Im Rahmen der 
Realisierung der Bebauung in den bisherigen Abschnitten des Gewerbeparks wurde für 
zahlreiche gewerbliche Baugrundstücke jedoch eine Erlaubnis zur Versickerung erteilt. 
Somit sind noch umfangreiche Kapazitäten in den Anlagen zur Niederschlagswasserablei-
tung/-versickerung ungenutzt und sollen für die neu hinzukommenden Gewerbeflächen der 
33. Flächennutzungsplanänderung (ca. 5,92 ha Bruttobaufläche) genutzt werden.  
Mit der 33. Flächennutzungsplanänderung wird ermöglicht, dass gewerbliche Bauflä-
chen näher an die Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Burgdorf heranrücken, siehe 
die Abbildung mit dem bisherigen Entwicklungskonzept und dem nach Osten erweiterten 
Entwicklungskonzept zum Kapitel 2 (Seite 3). In der Abbildung ist ein 200 m Abstands-
radius um den Trinkwasserbrunnen vermerkt, der den künftigen gewerblichen Bauflächen 
am nächsten liegt.  
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Zur Frage der Vereinbarkeit der gewerblichen Nutzung mit der Trinkwassergewinnung 
wurden gemeinsam mit einem von den Stadtwerken bzw. der Purena4 beauftragten Hydro-
geologen vom Büro Terra die folgenden Rahmenbedingungen zur Niederschlagswasser-
beseitigung entwickelt, bei deren Einhaltung potenziell negative Auswirkungen auf die 
Grundwasserqualität verringert werden und die Erweiterung mit den Belangen der 
Trinkwassergewinnung vereinbar ist:  

 Es ist ein Abstand von 200 m zwischen Gewerbegebieten und Trinkwasserbrunnen 
einzuhalten (s. Kapitel 2 und 5). 

 Wie bereits in den ersten beiden Abschnitten des Gewerbeparks erfolgt, sind im 
Bebauungsplan Einschränkungen für Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zu regeln, 
die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen (s. Kapitel 5). 

 Das auf den Straßenverkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser ist aus dem 
Gebiet herauszuleiten (s.o.). 

 Zur Ableitung des Niederschlagswassers von den Gewerbegrundstücken ist für alle 
Grundstücke die Möglichkeit eines Anschlusses an die öffentliche Regenwasser-
kanalisation, die das Niederschlagwasser aus dem Gebiet herausleitet, herzustellen 
(s.o.), 

 Weil auf Antrag ggf. auch eine Niederschlagswasserversickerung auf den Baugrund-
stücken zulässig sein kann, sollen für Versickerungsanlagen auf den Baugrund-
stücken im Erweiterungsgebiet besondere Anforderungen im Bebauungsplan 
festgesetzt werden: 

- Unterirdische Versickerungsanlagen (Rigolen, Versickerungsschächte) sollen auf 
den Baugrundstücken nicht zulässig sein.  

- Unbelastetes Niederschlagswasser das von Zufahrten, Stellplätzen und Lager-
flächen abfließt, kann ggf. (Erlaubnisvorbehalt der Wasserbehörde) auf den Bau-
grundstücken versickert werden. Die Versickerung darf nur dezentral in flachen 
Mulden (Einstauhöhe max. 30 cm) bzw. Flächenversickerungsanlagen5 über die 
belebte Bodenzone zugelassen werden. 

- Unbelastetes Niederschlagswasser das von Dachflächen gesammelt wird kann ggf. 
(Erlaubnisvorbehalt der Wasserbehörde) auf den Baugrundstücken versickert 
werden. Die Versickerung muss über die belebte Bodenzone erfolgen. Neben einer 
dezentralen Flächenversickerung in Mulden können auch Versickerungsbecken mit 
einer Einstauhöhe größer 30 cm zugelassen werden.  

  

                                           
4 Die Purena GmbH ist von den Stadtwerken mit der technischen Betriebsführung beauf-
tragt. 
5 Flächenversickerungsanlagen unterscheiden sich von Versickerungsmulden dadurch, dass so gut 
wie keine oberirdische Einstaumöglichkeit geschaffen wird. Im Vergleich zu flachen Versickerungs-
mulden mit einer Einstauhöhe bis ca. 30 cm Höhe wird für Flächenversickerungsanlagen eine größere 
Fläche benötigt.  
Die Böden im Erweiterungsbereich sind für die Herstellung flacher Mulden geeignet (ISM Ingenieur-
geologisches Gutachten 2019, S. 8).  
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7 Immissionsschutz 

7.1 Geräuschemissionen  
Zum Schutz der ruhebedürftigen Wohngebiete in der Umgebung des Gewerbeparks wurde 
bereits mit der 32. Flächennutzungsplanänderung eine 60 m breite Abstands-/Grünfläche 
südlich der Gewerbegebiete in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Dieses Konzept 
wird mit der aktuellen Flächennutzungsplanänderung beibehalten. Weitere Abstands-
/Grün-flächen werden am östlichen Rand des Änderungsbereichs ergänzt.  
Bei der Ausarbeitung der Bebauungspläne für die bisherigen Abschnitte des Gewerbeparks 
(0-78 und 0-78/1) erfolgte zudem eine Gliederung der Teilflächen der Gewerbegebiete 
hinsichtlich des Emissionsverhaltens der zulässigen Betriebe (Geräuschkontingentierung 
nach DIN 45691). Eine Fortsetzung dieser Geräuschkontingentierung ist auch für den im 
Parallelverfahren zur Flächennutzungsplanänderung in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplan 0-78/2 „Gewerbepark Nordwest 3. Abschnitt“ vorgesehen. Im Rahmen der 
Schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan (GTA 2020) wurde bereits eine end-
sprechende Geräuschkontingentierung erarbeitet, s. nachfolgende Abbildung.  
Mit den Abstandsflächen und der Geräuschkontingentierung kann erreicht werden, dass an 
den Immissionsorten in den benachbarten Wohngebieten (IP 03 bis 06 in der 
nachfolgenden Abbildung) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm bzw. Orientierungswerte 
der DIN 18005 ‘Schallschutz im Städtebau‘ für Wohngebiete nahezu eingehalten werden 
(s. GTA 2020, S. 15).  

7.2 Geräuschimmissionen  
Der Änderungsbereich ist durch Verkehrslärm vorbelastet, der insbesondere von der 
nördlich angrenzenden Hauptverkehrsstraße (B 188) und der östlich angrenzenden Fläche 
für Bahnanlagen (Bahnstrecke Lehrte-Celle) ausgeht. Im Rahmen der Schalltechnischen 
Untersuchung (GTA 2020) zum im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplans 0-78/2 
wurde daher auch betrachtet, ob Maßnahmen zum Schutz der geplanten Gewerbegebiete 
vor Lärmemissionen erforderlich sind.  
Festgestellt wurde (GTA 2020, Kap 4.5. S. 23 ff.) das erhebliche Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 ‘Schallschutz im Städtebau‘ am nördlichen und östlichen 
Rand der Gewerbegebiete zu erwarten sind. Die höchsten Überschreitungen werden pa-
rallel zur Bahnlinie am östlichen Rand der Gewerbegebiete auftreten. Dort werden auf Höhe 
eines 4. Obergeschosses tags und nachts Beurteilungspegel von bis zu 71,5 dB(A) erreicht. 
Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbegebiete von 65 dB(A) am 
Tag um bis zu 6,5 dB überschritten und in der Nacht beträgt die Überschreitung des Orien-
tierungswerts von 55 dB(A) dort bis zu 16,5 dB. 
Mit Festsetzungen zum baulichen Schallschutz (Außenlärmpegel nach DIN 4109 ‘Schall-
schutz im Hochbau‘ im Bereich der Lärmpegelbereiche IV und V) und Festsetzungen zur 
Anordnung schutzbedürftiger Räume auf lärmabgewandten Gebäudeseiten kann der 
Lärmkonflikt hinsichtlich der Gewerbebetriebe bewältigt werden.  
Ein besonderer Schutzbedarf besteht aber für die Schlafräume in Betriebswohnungen 
(Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO in Gewerbegebieten ausnahmsweise zulässig 
sind) und für Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben. In den am stärksten 
verkehrslärmbelasteten Teilbereichen sollen Betriebswohnungen und Beherbergungsbe-
triebe daher ausgeschlossen werden.  
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7.3 Geruchsimmissionen 
Nordöstlich des Änderungsbereichs befindet sich in ca. 125 m Entfernung ein Schweine-
stall. Von diesem gehen Geruchsbelastungen aus, die auch in den Änderungsbereich 
hineinwirken.  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 0-93 „Schulzentrum Nord“, dessen Gelt-
ungsbereichs sich ca. 350 m bis 400 m östlich des Änderungsbereichs östlich der Straße 
‘Vor dem Celler Tor‘ befindet, wurde eine Gutachterliche Stellungnahme zu Geruchsemis-
sionen eingeholt (Barth & Bitter 2018). Dabei wurde auch der o.g. Schweinestall nördlich 
der B 188 mit seinen Nutzungen Schweinezucht, Ferkelaufzucht und Schweinemast unter 
Berücksichtigung der Abluftanlagen und des Güllebehälters einbezogen. Zudem sind in 
dem Gutachten die Keksfabrik Parlasca und von der Lebenshilfe Burgdorf betriebene Reit-
anlagen, beides westlich der Straße ‘Vor dem Celler Tor‘, berücksichtigt worden, s. nach-
folgende Abbildung zur Lage der Emissionsquellen. 

 
Lage der Emissionsquellen (Barth & Bitter 2018, S. 19) 
Die von dem Schweinestall und der Pferdehaltung der Lebenshilfe ausgehenden Geruchs-
emissionen wurden von Barth & Bitter auf der Basis von vorliegenden Daten zum Umfang 
der Tierhaltung aus vergleichbaren Literaturangaben unter Berücksichtigung der 2018 
aktuellen Richtlinien abgeschätzt. Die Geruchsemissionen der Keksfabrik wurden von Barth 
& Bitter im Rahmen einer im Dez. 2017 durchgeführten Geruchsemissionsmessung ermit-
telt. Die zu erwartende Gesamtbelastung (Ist-Zustand 2017) ist in der nachfolgenden 
Abbildung (s. auch Barth & Bitter 2018, S. 22) wiedergegeben.  
In der Abbildung ist die Isolinie der 10 %igen Geruchswahrnehmungshäufigkeit, gerechnet 
auf Jahresstunden, hervorgehoben. Demnach ist für den nördlichen Rand der im 
Änderungsbereich vorgesehenen Gewerbegebiete zu erwarten, dass die insbesondere von 
dem Schweinestall ausgehenden Geruchsimmissionen in ca. 10 % der Jahresstunden 
wahrgenommen werden können. Der Immissionswert von 10 % Jahresgeruchsstunden gilt 
jedoch für Wohngebiete. Für Gewerbegebiete gilt ein Immissionswert von 15 % 
Jahresgeruchsstunden. Diese Geruchsstundenhäufigkeit wird entsprechend der 
nachfolgenden Abbildung südlich der B 188 voraussichtlich nicht erreicht. Zudem sollen im 
Bebauungsplan 0-78/2 Betriebswohnungen in den nordöstlichen Gewerbegebieten aus 
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Lärmschutzgründen ausgeschlossen werden. Für Beschäftigte ist in Gewerbegebieten i.d.R. 
ein noch höherer Immissionswert als 15 % Jahresgeruchsstunden zumutbar6.  
Endsprechend der Ergebnisse von Barth & Bitter 2018 ist festzustellen, dass es im gesam-
ten Änderungsbereich zu Geruchsbelästigungen, die insbesondere von dem Schweinestall 
ausgehen, kommen kann. Dies bestätigen auch Berichte der Anwohner des Wohngebiets 
westlich der ‘Baggerkuhle‘. Erhebliche Belästigungen, die anzunehmen wären, wenn die 
Immissionswerte für Gewerbegebiete (15 % bis max. 25 % der Jahresstunden) über-
schritten werden, sind aufgrund der geringeren Anzahl von Jahresgeruchsstunden aber 
nicht zu erwarten.  
Erweiterungsabsichten des Betreibers des Schweinestalls sind nicht bekannt.  

8 Flächenbilanz für den Änderungsbereich 
Größe des Änderungsbereichs ca.  10,60 ha 
Änderungen: 
Fläche für die Landwirtschaft ca. – 4,84 ha 
Grünfläche ‘Dauerkleingärten‘ ca. – 2,96 ha 
Grünfläche ‘Kompensation‘ ca. + 1,89 ha  (Bestand ca. 2,79 ha, Planung ca. 4,69 ha) 
Gewerbegebiete ca. + 5,92 ha 
 
Die Änderung der beabsichtigten Art der baulichen Nutzung von ’Fläche für die Landwirt-
schaft’ und ‘Grünfläche‘ zu größtenteils ‘Gewerbegebiet‘ bereitet die Entwicklung von 
Gewerbegebieten auf bisher größtenteils landwirtschaftlich genutzten Flächen (s. Kapitel 
3) vor. Insgesamt gehen mit der weiteren Umsetzung der Planung im Änderungsbereich 
ca. 8,4 ha Ackerland verloren. Dieser Flächenverlust kann nicht ausgeglichen 
werden. Er wird hinter die städtischen Interessen an der Gewerbegebietsentwicklung 
zurückgestellt, um den Flächenbedarf der Wirtschaft zu decken und Arbeitsplätze zu 
schaffen.  

9 Auswirkungen auf Natur- und Landschaft 
Die spätere Herstellung der Erschließungsanlagen und die bauliche Nutzung der 
gewerblichen Bauflächen ist mit Eingriffen (erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes) verbunden. Dabei 
werden überwiegend Biotope von geringer ökologischer Bedeutung (Sandacker) in 
Anspruch genommen. Diese Eingriffe werden zum Teil auf den Grünflächen im 
Änderungsbereich ausgeglichen werden und darüber hinaus auf Maßnahmenflächen aus 
dem Kompensationsflächenpool der Stadt Burgdorf. Abschließend ermittelt und festgelegt 
wird der Ausgleichsflächenbedarf erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
(Bebauungsplan).  
Die Bestandsaufnahme des Umweltzustands im Jahr 2018 (s. Umweltbericht) ergab, dass 
die Ackerflächen des Plangebiets in Zusammenhang mit den westlich anschließenden 
Ackerflächen Lebensraum bestandsgefährdeter Vogelarten des Offenlandes (Feldlerche 
und ggf. Rebhuhn) ist. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Region 
Hannover) wurden daher von der Stadt Burgdorf bereits Flächen in den Gemarkungen 
Heeßel und Otze erworben und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für diese Vogelarten 
                                           
6 TA Luft, Anhang 7 Abschnitt 3.1 „Der Immissionswert von 0,15 für Gewerbe- und Industriegebiete 
bezieht sich auf Wohnnutzung im Gewerbe- bzw. Industriegebiet (beispielsweise Betriebsinhaber-
innen und Betriebsinhaber, die auf dem Firmengelände wohnen). Aber auch Beschäftigte eines 
anderen Betriebes sind Nachbarinnen und Nachbarn mit einem Schutzanspruch vor erheblichen 
Belästigungen durch Geruchsimmissionen. Aufgrund der grundsätzlich kürzeren Aufenthaltsdauer 
(ggf. auch der Tätigkeitsart) benachbarter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können in der Regel 
höhere Immissionen zumutbar sein. Die Höhe der zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu 
beurteilen. Ein Immissionswert von 0,25 soll nicht überschritten werden.“ 
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umgesetzt, damit die ökologische Funktion des Änderungsbereichs als Feldlerchenbrut-
gebiet weiterhin im räumlichen Zusammenhang erfüllt ist (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden darüber hinaus Bauzeitenregelungen 
festzusetzen sein, um die während der Bauphase noch im Änderungsbereich auftretenden 
Feldlerchenbruten vor Beeinträchtigungen zu schützen.  
Am südlichen Rand des Änderungsbereichs wurde im Jahr 2021 in Zusammenhang mit 
einer Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten (§ 67 Abs. 2 i.V.m. § 44 Abs. 1 
BNatSchG) zur Umsetzung des Bebauungsplans 0-91 „Erweiterung Parlasca“ auf einer 
bisher ackerbaulich genutzten Fläche ein Zauneidechsenlebensraum hergestellt, s. 
nachfolgendes Foto. Die gesamte Maßnahmenfläche incl. Abstandsflächen umfasst ca. 
0,33 ha. Ob diese Fläche zwischenzeitlich von Zauneidechsen besiedelt wurde ist nicht 
bekannt. Aus älteren Untersuchungen (Blanke 2003a und Blanke 2003b) ist aber bekannt, 
dass in der Umgebung der Bahnlinie und in der Baggerkuhle Zauneidechsen vorhanden 
sind.   
Die Zauneidechsen-Maßnahmenfläche soll innerhalb der dargestellten Grünfläche erhalten 
bleiben. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wird darüber hinaus zu klären 
sein, ob weitere Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um eine Beeinträchtigung der 
Zauneidechsen in der Bauphase zu vermeiden.  

 
Zauneidechsen-Maßnahmenfläche (Foto 31.03.2022) 

10 Planungsalternativen 
Als Alternative zu der Erweiterung des Gewerbeparks Nordwest nach Osten könnten 
zusätzliche Gewerbeflächen derzeit nur am Standort Hülptingsen östlich der Kernstadt 
entwickelt werden. In Bezug zu den nächstliegenden Oberzentren Hannover und Celle und 
den Autobahnen A 2 und A 7 weist der Standort Hülptingsen jedoch eine schlechtere 
Erreichbarkeit für den Kfz-Verkehr auf. Auch in das ÖPNV-Netz ist der Standort Hülptingsen 
mit einer im unregelmäßigen Stundentakt verkehrenden Buslinie deutlich schlechter ein-
gebunden, als der Standort Nordwest. Vom Bahnhof Burgdorf liegt der Standort Hülpting-
sen ca. 2,6 km und der Standort Nordwest nur ca. 1,3 km entfernt. Über die Flächen am 
östlichen Rand der Gewerbegebiete Hülptingsen verlaufen zudem zwei 110 KV Hoch-
spannungsfreileitungen (Avacon Netz und DB Energie), welche zu Einschränkungen bei der 
Entwicklung einer gewerblichen Nutzung führen.  
Zur Entwicklung anderer Gewerbestandorte im Stadtgebiet erfolgen zzt. erst vorbereitende 
Untersuchungen. Aus derzeitiger Sicht kommen vor allem Standorte am Rand der Kern-
stadt nördlich der B 188 in Betracht. Diese Standorte liegen zum Teil auch im Einzugs-
bereich der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke bzw. im Vorranggebiet Trinkwassergewin-
nung des Regionalen Raumordnungsprogramms, jedoch in größerer Entfernung zu den 
Trinkwasserbrunnen. Im Vergleich zu einer Erweiterung des Standortes Nordwest ist eine 
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Entwicklung dieser Standorte mit einem deutlich höheren Erschließungsaufwand verbun-
den, daher soll zunächst die Möglichkeit einer Erweiterung des Gewerbeparks nach Osten 
genutzt werden, welche die Belange der Trinkwassergewinnung besonders berücksichtigt. 
Für eine Erweiterung des Gewerbeparks Nordwest spricht auch, dass es sich bei dem 
Standort aufgrund der guten Anbindung für den überörtlichen Kfz-Verkehr und der in den 
Stadtkern integrierten Lage um einen gut angenommenen Gewerbestandort handelt.  
 
 
 

 

 

 

 

Teil 2: Umweltbericht  
 
Die 33. Flächennutzungsplanänderung bereitet die Erweiterung des 3. Abschnitts des Ge-
werbeparks Nordwest bis an die Straße am Güterbahnhof vor. Die Flächennutzungsplan-
änderung erfolgt im Parallelverfahren zur Aufstellung des verbindlichen Bebauungsplans 
0-78/2 „Gewerbepark Nordwest 3. Abschnitt“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst den Großteil der Flächen der 33. Flächennutzungsplanänderung, insbesondere das 
dargestellte Gewerbegebiet und einen Teil der angrenzenden Grünflächen. Die Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgte im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplans 
0-78/2 auch für diese Bereiche der 33. Flächennutzungsplanänderung. In den sonstigen 
Bereichen der 33. Flächennutzungsplanänderung wird keine städtebauliche Entwicklung 
vorbereitet, sondern es wird nur der Bestand dargestellt.  
An dieser Stelle wird daher auf den anliegenden Umweltbericht zum Bebauungsplan 0-78/2 
verwiesen.  
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Teil 3: Beteiligungsverfahren, Verfahrensvermerke 

11 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
 
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
 

 

Teil 4: Zusammenfassende Erklärung 

12 Zusammenfassende Erklärung, § 6a Abs. 1 BauGB 
 
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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